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Mäsitsch – Fachsprache übersetzt  

«AHV-Rentenzuschlag» 
 

 

Welche Rentenzuschläge kommen bei der Übergangsgeneration zur Anwendung? 

 

Zur Übergangsgeneration gehören die Frauen der Jahrgänge 1961 – 1969.                                           
Diese haben Anspruch auf einen monatlichen Rentenzuschlag, sofern sie                                                              
ihre Rente nicht vorbezogen haben.  

 

Dieser errechneter, lebenslanger, monatlicher AHV-Rentenzuschlag setzt sich                                      
wie folgt zusammen: 

 

• aus dem Grundzuschlag, welcher vom massgebenden                                                                
durchschnittlichen Jahreseinkommen im Zeitpunkt des Referenzalters                                                                                                 

• dem Jahrgang, welcher den AHV-Rentenzuschlag                                                                             
(in % des Grundzuschlags) ergibt und 

• der Beitragsdauer 

 

 

Grundzuschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentenzuschlag 
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Details zum Rentenzuschlag 

 

 

• Bei unvollständiger Beitragsdauer wird der Rentenzuschlag entsprechend gekürzt. 

➔ siehe nachstehende Tabelle 

 

• Da sich bis zur Anwendung im 2025 die AHV-Rente noch ändern wird, wird sich auch das DJE 
verändern. 

 

• Bei der Plafonierung wird der Rentenzuschlag nicht gekürzt. 

 

• Er wird nicht der Lohn- und Preisentwicklung angepasst.  

 

• Er bleibt unverändert, auch wenn sich die Grundlagen, wie z.B. das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen nach dem Referenzalter ändert (z.B. wegen der 
Einkommensteilung oder der Weiterarbeit nach Referenzalter). 

 

• Der Rentenzuschlag wird auf eine ablösende Hinterlassenenrente nicht gewährt. 

 

• Bei einem Teilabruf (nicht jedoch bei einem Vorbezug) der Rente wird der Rentenzuschlag 
vollumfänglich bezahlt. 

 

• Beim Aufschub der AHV-Rente wird die Summe der nicht ausbezahlten Rentenzuschläge ab 
dem Referenzalter bis zum Abruf der Rente in einem Betrag nachbezahlt. Unter Abruf wird 
auch der Teilabruf verstanden. Auch dann wird der volle Rentenzuschlag nachbezahlt. 

 

• Bei den Ergänzungsleistungen wird der Rentenzuschlag nicht berücksichtigt. 
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So könnten die Rentenzuschläge aufgrund der entsprechenden Beitragsdauer aussehen:  
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Beispiel 1 

 

 

 

 

Beispiel 2 
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Tipp für die Praxis 

 

Trotz den speziellen (tieferen / vorteilhaften) Vorbezugssätze kann es sich lohnen, die AHV-Rente 
erst beim ordentlichen Referenzalter zu beziehen, da der Vorbezug den Rentenzuschlag 
ausschliesst! Dies unabhängig von der Vorbezugsdauer. 

 
 

 

Fazit 

 

Bei den Jahrgängen 1961 – 1965 ist bei tiefen Einkommen (CHF 14'700) nach 92 monatlichen 
Rentenzahlungen (7 Jahre / 8 Monate) das neue Recht finanziell vorteilhafter als das alte 

Recht.  

Obwohl das Referenzalter gegenüber dem alten Recht 3 – 12 Monate später ist, wird dies mit 
dem Grundzuschlag (teilweise) kompensiert. 

 

 

 
 

 

 

Haftungsausschluss: 

Alle Angaben in dieses Dokumentes dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Der Ersteller (Marcel Eigenmann) übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Rechtmässigkeit der Inhalte oder der darin enthaltenen Links. Es können keinerlei Ansprüche gegenüber dem Ersteller dieses Dokumentes abgeleitet werden. Die 
Meinungen und sonstigen Informationen dienen nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche oder andere Fragen.  
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Entstehungsgeschichte «Mäsitsch – Fachsprache übersetzt» 
 

Die neue Fach-Publikation " Mäsitsch – Fachsprache übersetzt" 📃 entstand aus dem englischen 

Wort «message» 📢 und der Schreibweise dieses Wortes eines Schülers 🎒, nämlich «Mäsitsch». 

Denn heute wird das Wort beim Lernen so geschrieben ✍ , wie man es ausspricht. 

 
Passend zu meinem Spitznamen «Mäsi» und der Übersetzung der «komplizierten Fachsprache 
(message)» in eine «verständliche Sprache (Mäsitsch)» entsteht meine Publikation «Mäsitsch – 
Fachsprache übersetzt» 

Die Publikation erscheint in unregelmässigen Abständen 🕙 zu unterschiedlichen Themen im 

Sozialversicherungsbereich. 
 

📌 Das Zielpublikum sind Fachpersonen, welche den Detaillierungsgrad lieben. 
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